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Die Better Regulation Agenda hat mit dazu beigetragen, dass der Diesel-Gate-Skandal möglich wurde – und dass seine Aufarbeitung in Europa 
kaum voran kommt.

4 Better Regulation?
Besser für wen?

VON MYRIAM DOUO UND SOPHIE COLSELL1

Das EU-Programm „Better Regulation“ soll Bürokratie abbauen und europäisches Recht vereinfachen. Mit seinem ge-

genwärtigen Fokus auf Ko- und Selbstregulierung sowie Entlastungen von Unternehmen gefährdet es substanziell den 

Fortschritt innerhalb der EU und das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 

SDGs). Die Europäische Union muss deshalb dringend aktiv werden, um eine nachhaltige Zukunft für die Menschen 

und unseren Planeten zu sichern. Dabei sind Bekenntnisse der EU zum Pariser Klimaabkommen oder den SDGs erste 

Schritte in die richtige Richtung. Allerdings stellt die Better Regulation Agenda (zu dt. Agenda für bessere Rechtsset-

zung) eine ernstzunehmende Bedrohung für solche Fortschritte dar. Sie könnte gesellschaftliche Bedürfnisse nach 

einer nachhaltigen Zukunft kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen unterordnen.

1 Aus dem Englischen von Matthias Pesch (Global Policy Forum).
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Die Europäische Union hat immer wieder lautstark 

die Bedeutung des Klimawandels betont. Sie selbst 

hat sich dabei gegenüber internationalen Abkommen 

wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sus-

tainable Development Goals, SDGs) oder dem Pariser 

Klimaabkommen verpflichtet. Dennoch laufen viele 

ihrer tatsächlichen politischen Entscheidungen sol-

chen Vereinbarungen diametral entgegen. Besonders 

dramatisch äußerte sich dies im Abgasskandal bei 

Volkswagen (Dieselgate) im Jahr 2015, in dem die 

EU eine unrühmliche Rolle spielte. Dieser Skandal 

ist keineswegs ein Einzelfall, sondern vielmehr ein 

Symptom der generellen Deregulierungskrankheit 

auf EU-Ebene.

Was ist die Better Regulation Agenda?

Im Mai 2015 hat die Europäische Kommission ihre 

neuen Richtlinien zur Better Regulation Agenda 

veröffentlicht. Dies geschah unter massivem Druck 

mehrerer Mitgliedstaaten, die sich lange Zeit für 

Deregulierungsmechanismen – wie etwa der One-

in-one-out-Regel oder der Red-Tape-Challenge 2 – auf 

EU-Ebene stark gemacht hatten. Das Ziel von better  

regulation sei, laut der Kommission, „Gesetzesent-

würfe [...] und Änderungsvorschläge [... zu] verbes-

sern und für eine ständige und kohärente Überprü-

fung des geltenden EU-Rechts [zu] sorgen, damit die 

Ziele der Unionsmaßnahmen möglichst wirksam 

und effizient erreicht werden.“ 3 Allerdings hat die 

Kommission eine ganz eigene Interpretation davon, 

was unter einer Verbesserung neuer Gesetzesentwür-

fe und Änderungsvorschläge zu verstehen ist. Für sie 

liegt der Fokus darauf, eine hier nicht näher definier-

te „Last“ zu reduzieren, die für Unternehmen durch 

EU-Vorgaben entstehen könne. Dabei handelt es 

sich nicht bloß um Belastungen, die durch ein Mehr 

von Verwaltungs- oder Bürokratieaufwand auf die 

Unternehmen zukommen, sondern um die gesamten 

ökonomischen Kosten, die durch die Befolgung und 

Durchsetzung von EU-Gesetzen für ein Unternehmen 

entstehen – die sogenannte regulatorische Belastung.

2 Vgl. New Economics Foundation (2015).
3 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_de.htm.

Die Ungenauigkeit, mit der hier der Begriff „Last“ 

verwendet wird, ist höchst problematisch. Dies zeigt 

eine öffentliche Umfrage aus dem Jahr 2012, bei dem 

kleine und mittelständische Unternehmen zu den Top 

10 Gesetzen, die sie ihrer Meinung nach am meisten 

belasten, befragt wurden (Top 10 most burdenso-

me legislative acts for SMEs). Da „Last“ zuvor nicht 

genauer definiert war, zeigte die Umfrage ein sehr 

beunruhigendes Ergebnis: bei sieben der Top 10 der 

genannten Gesetzte handelte es sich um essentielle 

Regulierungen von öffentlichem Interesse. Sie betra-

fen wichtige Bereiche wie Abfallentsorgung, Chemi-

kalien, Luftverschmutzung, Lebensmittelstandards 

sowie Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften am 

Arbeitsplatz.4

Neben dem Fokus auf diese Lastenreduzierung ba-

siert die Better Regulation Agenda auf vier weiteren 

Säulen.5 Die erste dieser Säulen ist der Einsatz von 

sogenannten Folgenabschätzungen. Diese versuchen, 

unter Berufung auf empirisch erhobene „Tatsachen“, 

gesellschaftliche und ökologische Vorteile von 

Gesetzesimplementierungen – die besonders schwer 

zu quantifizieren sind – zu messen, und in einem 

nächsten Schritt gegen ihre ökonomischen Kosten 

aufzuwiegen. Dabei wird die Reduzierung von Kosten 

für Unternehmen meist als wichtiger eingestuft als 

die sozialen und ökologischen Vorteile von Gesetzen. 

Die zweite Säule ist Teil des generellen Trends weg 

von rechtlich verbindlichen Vorschriften hin zu 

Ko- und Selbstregulierung, bestehend aus lediglich 

freiwilligen Abkommen und einem Augenmerk auf 

marktbasierten Lösungen. Doch sind solche Lösun-

gen, wie es die Nachforschungen der Royal Society 

for the Protection of Birds erwiesen haben, über 

weite Teile ineffektiv geblieben.6 Die dritte Säule ist 

die Zunahme von Konsultationen mit Interessen-

gruppen. Dadurch erhalten Unternehmen immer 

häufiger die Möglichkeit, die Politikgestaltung auf 

unterschiedlichen Ebenen zu beeinflussen. Die 

vierte Säule ist das sogenannte Regulatory Fitness and 

Performance Programme (REFIT) der Kommission (zu 

dt. Programm zur Gewährleistung der Effizienz und 

4 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-168_de.htm.
5 Vgl. Smith et al. (2015).
6 Vgl. RSPB (2015).
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Abbildung I.04.01
Better regulation untergräbt auch den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmer / innen

In einer Veröffentlichung von Ende 2016 beschreibt die NGO Corporate Europe Observatory einen weiteren Bereich,  

der durch die Better Regulation Agenda untergraben wird: Den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  

Am Beispiel der Revision der Karzinogen-Richtlinie zeigt die Autorin Rachel Tansey, wie durch die Einflussnahme von Industrie- 

Vertreter / innen dringend notwendige Regeln verhindert, verzögert und abgeschwächt wurden. 

100.000+ 
Personen 

sterben jährlich in der EU  

wegen fehlender Vorsorge  

gegen berufsbedingte Krebserkrankungen.

Die jährlichen Kosten  
durch berufsbedingte Krebserkrankungen  

liegen zwischen

242 und 444 
Milliarden Euro.

Die Europäische Kommission  

schlägt die Regulierung von  

25 Substanzen vor (13 wurden vorgeschlagen, 

12 weitere werden in Aussicht gestellt)

Die niederländische  
Regierung hat eine Liste  

mit 50 Substanzen  
vorgeschlagen.

Gewerkschaften  

haben 71 Substanzen  
und Verfahren  

identifiziert, für die es Grenzwerte  

geben sollte.

Quelle: Tansey (2016), S. 5.
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Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung). Das Programm 

zielt laut Kommission darauf ab, „Bürokratie und 

unnötige Regulierungslasten abzubauen, Konzeption 

und Qualität der Gesetzgebung zu verbessern und 

die Ziele der EU-Gesetzgebung unter Einhaltung der 

EU-Verträge so kostengünstig und unbürokratisch 

wie möglich zur Geltung zu bringen.“ 7 Es handelt 

sich hierbei um einen Prozess, bei dem die Kommis-

sion ihre Vorschriften selbst durchleuchtet, immer 

mit dem Ziel, Gesetze möglichst so zu ändern oder zu 

vereinfachen, dass dadurch weniger Kosten für die 

Unternehmen entstehen.

Dadurch, auch wenn es so vielleicht nicht beabsich-

tigt ist, ebnet die Better Regulation Agenda den Weg 

für immer unternehmensfreundlichere Deregulie-

rungen, die nicht nur entscheidende, zukünftige 

Gesetze zum Wohle von Mensch und Umwelt stoppen 

oder verwässern, sondern auch schon bestehende 

Gesetze untergraben können. 

Der Dieselgate-Skandal 

Im Jahr 2014 haben US-amerikanische Aufsichtsbe-

hörden den deutschen Automobilhersteller Volks-

wagen überführt, Testergebnisse ihrer Abgaswerte 

manipuliert zu haben. Als bekannt wurde, dass VW 

überall auf dem Globus nach dem gleichen Schema 

Abgaswerte verfälscht hatte, entwickelte sich dies zu 

einem weltweiten Skandal. Sowohl der EU, als auch 

den Regierungen ihrer Mitgliedstaaten war bekannt, 

dass es eine Diskrepanz zwischen den Emissions-

messungen in Laboren und denen auf der Straße 

gab. Dennoch wurde nichts dagegen unternommen, 

da man befürchtete, die europäische Autoindustrie 

übermäßig zu belasten und letztlich ihre Konkur-

renzfähigkeit zu gefährden.

Dieses Vorgehen folgt der gleichen Logik wie die 

sogenannte Better Regulation Agenda. Auch sie zielt 

darauf ab, den Verwaltungsaufwand weiter abzu-

bauen, um die Industrie nicht unnötig zu belasten. 

Aber es hat sich in der Vergangenheit immer wieder 

gezeigt, dass gerade dieser – häufig verunglimpfte – 

7  Vgl. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:52014DC0368.

Bürokratismus Europas Sicherheitsnetz für Mensch 

und Umwelt ist. Zusätzlich sorgt die Art und Weise, 

wie die better regulation gehandhabt wird, zu einer 

Institutionalisierung von Lobbyismus. Durch sie ge-

währt man der Industrie offene Einfallstore zu allen 

wichtigen Entscheidungsebenen der EU. 

Die Autoindustrie hat von Anfang an die deregulie-

renden Tendenzen von better regulation unterstützt. 

2005 hat die Kommission einen Beratungsausschuss 

ins Leben gerufen, den sogenannten CARS 21, zu dem 

auch ein Unterausschuss gehörte, der das Ziel hatte 

„den Regelungsrahmen für Kraftfahrzeuge zu über-

prüfen [...] und Möglichkeiten für die Vereinfachung 

oder Aufhebung geltender Regelungen zu ermitteln.“ 8

In diesem Ausschuss war auch der Dachverband der 

europäischen Automobilhersteller (ACEA) vertreten, 

dessen Präsident und VW-Vertreter Bernd Pischets-

rieder zu einer treibenden Kraft im Ausschuss wur-

de. Neben Vertreter/innen aus der Industrie bestand 

der Ausschuss vor allem aus Minister/innen aus Län-

dern mit großen Automobilherstellern, wie Frank-

reich, Großbritannien, Italien, und Tschechien. ACEA 

hatte in CARS 21 immer wieder darauf gedrängt, 

dass unter den Prinzipien der better regulation vor 

allem die Gesetze zur CO2-Emissionsreduzierung und 

Emissionsstandards reformiert werden sollten. Dies 

ebnete schließlich den Weg zum Abgasskandal. Unter 

dem Druck der Automobilindustrie wurden verbind-

liche staatliche Testsysteme durch (virtuelle) Selbst-

tests ersetzt, die Dieselgate erst ermöglichten. Die EU 

selbst hatte der Automobilindustrie einen Platz am 

Verhandlungstisch eingeräumt, und ihr somit dazu 

verholfen, die Agenda so weitreichend zu beeinflus-

sen, dass die ausgehölten Gesetzte eine Gefahr für 

Mensch und Umwelt darstellen.9 

Doch hat nicht nur die EU in diesem Fall Fehler 

gemacht. Schuld trifft vor allem auch ihre Mitglied-

staaten: Zum einem haben sie die Deregulierungs-

vorgänge von CARS 21 mitgetragen, zum anderen 

dafür gesorgt, dass das Vorgehen von Volkswagen 

8  Vgl. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:52007DC0022.

9 Vgl. Friends of the Earth/Corporate Europe Observatory (2017).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0368
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0368
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0022
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Kasten 1 – Bessere Rechtsetzung in Deutschland
Unternehmenseinfluss begrenzen

VON UWE WÖTZEL

Nicht nur die EU, auch die Bun-

desregierung verfolgt mit dem 

Programm „Bürokratieabbau und 

bessere Rechtsetzung“ 1 seit Jah-

ren eine Politik, die vordergrün-

dig auf die Entlastung von Wirt-

schaft und Bürger/innen zielt, 

dabei aber Umwelt-, Verbraucher/

innen- und Menschenrechte zur 

Disposition stellt. Als Entlastung 

wird hierbei verstanden, den 

Aufwand für Informationspflich-

ten zur Erfüllung geltenden 

Rechts niedrig zu halten. Die seit 

1. Januar 2015 geltende „Bürokra-

tiebremse“ schreibt zudem vor, 

dass bei neuen Gesetzesvorhaben 

der Bundesregierung die finan-

zielle Belastung der Wirtschaft 

vorab kalkuliert und an anderer 

Stelle entsprechende Entlastung 

geschaffen werden muss.2 Die 

Bundesregierung betont dabei: 

„Zwischen den Zielen Bürokratie-

abbau und bessere Rechtsetzung 

sowie anderen Politikzielen ist 

stets eine ausgewogene Balance 

herzustellen. Die Bundesregie-

rung versteht dabei Bürokratieab-

bau stets als Vereinfachung unter 

Wahrung der bestehenden Schutz-

1  www.bundesregierung.de/Webs/Breg/
DE/Themen/Buerokratieabbau/_node.
html

2  www.bundesregierung.de/Webs/Breg/
DE/Themen/Buerokratieabbau/6-
Buerokratiebremse/_node.html

standards und nicht als deren Ab-

senkung.“ 3 Da es im Rahmen der 

Bürokratiebremse den einzelnen 

Beamt/innen überlassen bleibt, 

ob sie den Nutzen einer Regelung 

für die Gesellschaft überhaupt 

berechnen, werden zahlreiche Ge-

setze jedoch auf einer einseitigen 

Datengrundlage beschlossen. 

Auch für die Umsetzung neuer 

EU-Richtlinien oder anderer 

internationaler Abkommen hat 

die Bürokratiebremse Folgen, 

denn nur wenn diese Eins-zu-Eins 

geschieht, dürfen neue Regelun-

gen eingeführt werden, ohne dass 

andere Vorschriften abgebaut 

werden müssen. Bei den EU-Richt-

linien zu Offenlegungspflichten 

und öffentlicher Vergabe hat sich 

bereits gezeigt, dass die Bundes-

regierung die Möglichkeiten der 

neuen Richtlinien bei weitem 

nicht ausgeschöpft hat. So hat sie 

z.B. darauf verzichtet, die Zahl 

der Unternehmen, die über ihre 

nichtfinanziellen Auswirkungen 

auf Umwelt und Gesellschaft be-

richten müssen, auszuweiten und 

eine Überprüfung der Berichte 

einzuführen. Bei der Umsetzung 

der Vergaberichtlinie wiederum 

hat sie darauf verzichtet, die 

3  www.bundesregierung.de/Webs/Breg/
DE/Themen/Buerokratieabbau/2_
bessere_Rechtsetzung/_node.html

Vorgabe für die öffentliche Be-

schaffung verbindlich zu machen, 

Unternehmen auszuschließen, die 

gegen geltende umwelt-, sozial- 

oder arbeitsrechtliche Verpflich-

tungen verstoßen haben. 

Aus folgenden Gründen sollten 

Bürokratie-Debatten aufmerk-

sam, kritisch und mit Interventio-

nen begleitet werden:

 ❙ Die gesetzliche Grundlage 

des Normenkontrollrats zum 

Bürokratieabbau bestimmt das 

rein betriebswirtschaftliche 

Standardkosten-Modell zur 

Basismethode. Eine volks-

wirtschaftliche und soziale 

Politikfolgenabschätzung fehlt 

bereits im Ansatz.

 ❙ Diese Vorstellung von Bü-

rokratieabbau beruht auf 

der Fiktion, dass bisher alle 

Unternehmen ihre Berichts-

pflichten pünktlich und umfas-

send erfüllt haben und darauf, 

dass eine Verringerung oder 

eine Vereinfachung der Be-

richtspflichten nicht zu einer 

Gefährdung der gesetzlichen 

Ziele führt.

 ❙ Für die Bereiche der Mitbe-

stimmung, des Umweltschutzes 

und des Arbeitsschutzes lässt 

sich feststellen, dass diese Fik-

tion realitätsfern ist. In diesen 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/6-Buerokratiebremse/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/6-Buerokratiebremse/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/6-Buerokratiebremse/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/2_bessere_Rechtsetzung/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/2_bessere_Rechtsetzung/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/2_bessere_Rechtsetzung/_node.html
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Regelungsbereichen besteht 

eine Kluft zwischen Rechts-

anspruch und geübter Praxis. 

Oft sind Umweltämter oder 

Gewerbeaufsichtsämter wegen 

personeller Unterbesetzung 

nicht in der Lage, Berichte zu 

prüfen.

 ❙ Der Ersatz von Regulierung, 

von Berichtspflichten und 

Kontrollen durch freiwil-

lige Selbstverpflichtungen 

schwächt den demokratischen 

Rechtsstaat und die Sicherheit 

der Menschen.

 ❙ Der Verzicht oder die extre-

me Verkürzung von Geneh-

migungsverfahren für den 

Betrieb von Anlagen oder 

Infrastruktureinrichtungen 

schränkt Bürger/innenbeteili-

gung, die Beachtung sozialer 

und ökologischer Gesichts-

punkten und demokratische 

Entscheidungsprozesse ganz 

oder teilweise ein.

Bundestag und Bundesregierung 

müssen hier dringend gegensteu-

ern und

 ❙ bei der Abwägung, ob für 

eine neue Regulierung andere 

abgeschafft werden sollen, den 

Nutzen einer bestehender Re-

gulierung für die Gesellschaft 

verpflichtend einbeziehen;

 ❙ nur solche Vorschriften 

abschaffen, deren Bürokratie-

aufwand kein nennenswerter 

Vorteil für Bürger/innen und 

Umwelt gegenübersteht; 

 ❙ dafür Sorge tragen, dass Vor-

schriften zum Schutz von Men-

schenrechten, Arbeitnehmer/

innen und Verbraucher/innen 

sowie der Umwelt im Regelfall 

von der Bürokratiebremse 

ausgenommen sind und das 

Bürokratieentlastungsgesetz in 

dieser Hinsicht einschränken; 

 ❙ sich auf EU-Ebene für eine Be-

endigung der Better Regulation 

Agenda in der jetzigen Form 

einsetzen und dafür eintreten, 

dass auch hier Vorschriften 

zum Schutz von Menschen-

rechten, Arbeitnehmer/innen 

und Verbraucher/innen sowie 

der Umwelt im Regelfall von 

der Bürokratiebremse ausge-

nommen sind.

Denn was wir wirklich brauchen, 

um Nachhaltigkeit zu erreichen 

und Politikverdrossenheit ent-

gegenzuwirken, ist eine bessere 

Rechtsetzung für Menschen und 

Umwelt statt Deregulierung um 

jeden Preis.

Um bessere Rechtsetzung für 

Verbraucher/innen ebenso wie 

Arbeitnehmer/innen und weitere 

Betroffene im In- und Ausland zu 

erreichen, muss zudem der große 

Einfluss von Unternehmen auf die 

Politikgestaltung begrenzt und 

transparent gemacht werden. Wie 

u.a. die Hintergründe des Auto-

abgasskandals und die Auseinan-

dersetzungen um den Nationalen 

Aktionsplan für Wirtschaft und 

Menschenrechte zeigen, sind Un-

ternehmen und ihre Lobbyorga-

nisationen heute allgegenwärtig, 

wenn es um die Gestaltung der 

Wirtschafts-, Finanz- und Handel-

spolitik geht. Dabei beeinflussen 

bzw. verhindern sie gerade solche 

politischen Maßnahmen, die zur 

Durchsetzung der Menschenrech-

te, zur Regulierung der Finanz-

märkte und zum ökologischen 

Strukturwandel der Wirtschaft 

dringend erforderlich wären. 

Erste wichtige Reformschritte 

zur Begrenzung des Lobbyismus 

in Deutschland bleiben völlig 

unzureichend, um den massiven 

Einfluss von Partikularinteressen 

der Wirtschaft einzudämmen 

und so die Demokratie zu stärken. 

Der künftige Bundestag und die 

künftige Bundesregierung sollten 

insbesondere in folgenden drei 

Bereichen aktiv werden:

 ❙ Transparenz durch ein Lobby- 
register-Gesetz stärken, das der 

Öffentlichkeit zweifelsfreie 

Auskunft über Auftraggeber, 

Finanzierung und Ziele von 
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Lobbyist/innen gibt. Zudem 

sollte es klare Regeln und 

Standards für Lobbyist/innen 

festlegen. Auch auf EU-Ebene 

sollte die Bundesregierung 

sich dafür einsetzen, dass das 

EU-Lobbyregister verpflich-

tend, umfassend und robust 

wird.

 ❙ Drehtür zwischen Politik und 
Wirtschaft blockieren: Karenz-

zeiten für Spitzenpolitiker/

innen und politische Beamt/

innen, die in die Vorstände und 

Lobbyabteilungen von Unter-

nehmen oder Verbänden wech-

seln, müssen auf drei Jahre 

ausgeweitet und konsequenter 

angewandt werden. Zusätzlich 

sollte die Praxis, externe Mit-

arbeiter/innen aus der Privat-

wirtschaft vorübergehend in 

Ministerien zu beschäftigen, 

vollständig beendet werden.

 ❙ Finanzflüsse begrenzen und 
transparent machen: Im Jahr 

2014 blieben 76 Prozent der 

Parteispenden aus Unterneh-

men und Verbänden anonym. 

Notwendig ist daher eine 

Festlegung von Obergrenzen 

für einzelne Spender sowie 

größere Transparenz durch 

eine Absenkung der Schwelle, 

ab der Spenden unmittelbar 

veröffentlicht werden müs-

sen, auf 10.000 Euro und eine 

Angleichung der Transparenz-

pflichten für Sponsoring an 

diejenigen für Parteispenden.

Uwe Wötzel ist Gewerkschaftssekretär 

im Bereich Politik und Planung  

der ver.di-Bundesverwaltung und 

Mitglied im Koordinationskreis von 

CorA – Netzwerk für Unternehmens-

verantwortung.

weitestgehend ungestraft blieb. Staaten wie Tschechi-

en, Deutschland, Griechenland, Litauen, Luxemburg, 

Spanien oder Großbritannien, die allesamt Standorte 

großer Automobilhersteller sind, haben keinerlei 

Vorschriften zu Emissionswerten erlassen und 

durchgesetzt,10 ganz anders als es etwa in den USA 

der Fall ist, wo Hersteller mit empfindlichen Strafen 

bei entsprechenden Verstößen zu rechnen haben. 

Als Folge dessen hat die EU rechtliche Schritte gegen 

diese Staaten eingeleitet, die sich wiederum gegen ein 

solches Vorgehen selbst juristisch zur Wehr setzen – 

der Prozess läuft gegenwärtig noch.11

Better regulation und das Circular Economy Package

Ein anderes explizites Beispiel, wie better regulati-

on Gesetze verwässert, von denen vor allem Men-

schen und Umwelt profitieren ist das Schicksal des 

10 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm.
11  Vgl. www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-eu-

idUSKBN13X14N.

Kreislaufwirtschaftpakets – das Circular Economy 

Package. 

Dieses wurde 2014 von der Kommission vorgeschla-

gen. Ziel des Pakets war es, für mehr Nachhaltigkeit 

und einen verantwortungsbewussteren Umgang 

mit knappen natürlichen Ressourcen zu sorgen. 

Allerdings wurde unter der Juncker-Kommission die 

better regulation zu einem immer beliebteren Mittel, 

dem letztlich auch das Kreislaufwirtschaftspaket 

zum Opfer fiel. Frans Timmermans, Vizepräsident 

der Kommission und unter anderem verantwortlich 

für die better regulation, kündigte 2015 an, das Kreis-

laufwirtschaftspaket wieder abzuschaffen. Diese 

Entscheidung richtete sich gegen das Europäische 

Parlament, den Rat der Umweltminister und die Zivil-

gesellschafft, die allesamt zuvor das Kreislaufwirt-

schaftspaket als eine Verbesserung begrüßt hatten. 

Einige Monate später wurde eine neue Version des 

Kreislaufwirtschaftspakets vorgeschlagen, doch folg-

te dies nun nicht mehr dem Thema Nachhaltigkeit, 

sondern fokussiert sich im Gegenteil auf kurzfris-

tige ökonomische Interessen. Dieser Umschwung 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-eu-idUSKBN13X14N
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-eu-idUSKBN13X14N
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spiegelt die nachdrücklichen Empfehlungen der 

Unternehmenslobby wieder. Zusätzlich wurde die 

neue Version dieses Gesetzes signifikant geschwächt, 

indem es Ziele reduzierte und verbindliche Maßnah-

men in freiwillige Bekundungen verwandelte. Unter 

der Devise der better regulation hat die Europäische 

Kommission folglich Gesetze nachhaltig entkräftet, 

die vor allem mehr Schutz für Mensch und Umwelt 

bedeutet hätten. Sie erlag dem Druck der Unterneh-

menslobby und sah die Thematik nur noch als ein 

Problem von zu viel bürokratischer Last, die verrin-

gert werden musste.12 

2016 hat die Kommission entschieden, die Vogel-

schutz- und Habitat-Richtlinien (auch bekannt als Na-

turschutzrichtlinien) durch den REFIT Prozess laufen 

zu lassen, da sie ihr als zu ineffektiv erschienen. 

Allerdings waren es nicht die Gesetze, die ineffektiv 

waren, sondern ihre inkohärente Umsetzung durch 

die Mitgliedstaaten. Nach einem zweijährigen Kampf 

konnte Friends of the Earth mit seinen Verbündeten 

aus ganz Europa schließlich die Kommission davon 

überzeugen, dass eine Revision der Gesetze nicht 

das Implementierungsproblem lösen würde. Wenn 

die better regulation weiterhin als ein Mechanismus 

für Deregulierung interpretiert wird, könnte dies in 

Zukunft häufiger dafür sorgen, dass die EU verkennt, 

wo das eigentliche Problem liegt.13

Fazit

Die EU muss dringend aktiv werden, um eine nach-

haltige Zukunft für Mensch und Umwelt sicherzu-

stellen. Indem man sich – entsprechend dem Pariser 

Klimaabkommen und den Sustainable Development 

Goals – dem Kampf gegen den Klimawandel und für 

Nachhaltigkeit verpflichtet hat, scheint die EU den 

richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Allerdings 

könnte dieser Fortschritt durch die Better Regulation 

Agenda nachhaltig gefährdet werden. Sie führt dazu, 

dass kurzfristige ökonomische gegenüber öffent- 

lichen Interessen bevorzugt werden und sind damit 

ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg in eine 

nachhaltige Zukunft.

12 Vgl. Flues/Bolger (2016).
13 Vgl. Friends of the Earth Europe (2016).

Myriam Douo arbeitet im The-

menbereich „Economic justice“ 

bei Friends of the Earth Europe.

Sophie Colsell als Management 

Team Assistant bei Friends  

of the Earth Europe.

Literatur

Flues, Fabian/Bolger, Meadhbh (2016): ‘Better regulation’: failing 
the test – How ‘better regulation’ sabotaged the Circular Economy 
Package. Brüssel: Friends of the Earth Europe. 
http://foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2016/how-
better-regulation-sabotaged-circular-economy-package.pdf

Friends of the Earth Europe (2016): Nature is our Right! Policies to 
protect nature in Europe for the good of everyone. Brüssel. 
http://foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2016/nature_
is_our_right_policies_to_protect_nature_in_europe_for_the_good_
of_everyone.pdf

Friends of the Earth Europe/Corporate Europe Observatory (2017): 
Driving Into Disaster – How the EU’s Better Regulation agenda fuelled 
Dieselgat. Brüssel. 
http://foeeurope.org/sites/default/files/corporate_capture/2017/
foee-ceo-driving-into-disaster-feb2017.pdf

New Economics Foundation (2015): Threat to democracy – The impact 
of ‘better regulation’ in the UK. London. 
http://b.3cdn.net/nefoundation/9c5f5f6281c949ddd9_uom6bvj9y.pdf

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) (2015): Using 
regulation as a last resort? Assessing the performance of voluntary 
approaches. Sandy, Bedfordshire. 
www.rspb.org.uk/Images/usingregulation_tcm9-408677.pdf

Smith, Katherine E./Fooks, Gary/Gilmore, Anna B./Collin, Jeff/
Wishaar, Heide (2015): Corporate coalitions and policymaking in the 
European Union: How and why British American Tobacco promoted 
‘Better Regulation’. In: Journal of Health Politics, Policy and Law 
(2015) 40(2), S. 325-372.

Tansey, Rachel (2016): Using ‘Better Regulation’ to make things worse: 
Industry tactics to delay and weaken workplace cancer law. Brüssel: 
Corporate Europe Observatory. 
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/
occupational_cancers_report_updated.pdf

http://foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2016/how-better-regulation-sabotaged-circular-economy-package.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2016/how-better-regulation-sabotaged-circular-economy-package.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2016/nature_is_our_right_policies_to_protect_nature_in_europe_for_the_good_of_everyone.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2016/nature_is_our_right_policies_to_protect_nature_in_europe_for_the_good_of_everyone.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2016/nature_is_our_right_policies_to_protect_nature_in_europe_for_the_good_of_everyone.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/corporate_capture/2017/foee-ceo-driving-into-disaster-feb2017.pdf
http://foeeurope.org/sites/default/files/corporate_capture/2017/foee-ceo-driving-into-disaster-feb2017.pdf
http://b.3cdn.net/nefoundation/9c5f5f6281c949ddd9_uom6bvj9y.pdf
http://www.rspb.org.uk/Images/usingregulation_tcm9-408677.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/occupational_cancers_report_updated.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/occupational_cancers_report_updated.pdf

